
MiZi: 3 Mitteilungen zur Gefahrenabwehr

3  Mitteilungen zur Gefahrenabwehr 
 
(1) Mitzuteilen sind Entscheidungen und Erkenntnisse, soweit dies unter Beachtung berechtigter Interessen 
des Betroffenen nach den Erkenntnissen im gerichtlichen Verfahren erforderlich ist, um eine erhebliche 
Gefahr für das Wohl des Betroffenen, für Dritte oder für die öffentliche Sicherheit abzuwenden (§ 308 
Absatz 1 FamFG).

(2) Die Mitteilungen sind von der Richterin oder dem Richter zu veranlassen.

(3) 1Die Mitteilungen sind nach Abschluss des Verfahrens zu bewirken. 2Ergeben sich im Verlauf eines 
Verfahrens Erkenntnisse, die eine Mitteilung vor Abschluss des Verfahrens erforderlich machen, so sind 
diese unverzüglich mitzuteilen (§ 308 Absatz 2 FamFG).

(4) 1Die Mitteilungen sind an die Stelle zu richten, die für die Abwehr der Gefahr zuständig ist. 2Erfolgt die 
Mitteilung im Hinblick auf eine dem Betroffenen erteilte oder von ihm beantragte behördliche Erlaubnis, so 
ist die Mitteilung an die Stelle zu richten, die für die Erteilung der Erlaubnis zuständig ist.

(5) 1Zugleich mit der Mitteilung sind der Betroffene, sein Verfahrenspfleger und sein Betreuer über den 
Inhalt und den Empfänger der Mitteilung zu unterrichten. 2Die Unterrichtung des Betroffenen unterbleibt, 
wenn

1.  der Zweck des Verfahrens oder der Zweck der Mitteilung durch die Unterrichtung gefährdet würde,
 
2.  nach ärztlichem Zeugnis von der Mitteilung erhebliche Nachteile für die Gesundheit des Betroffenen zu 
besorgen sind oder

 
3.  der Betroffene nach dem unmittelbaren Eindruck des Gerichts offensichtlich nicht in der Lage ist, den 
Inhalt der Unterrichtung zu verstehen.

 
3Die Unterrichtung ist nachzuholen, sobald die Gründe für ihr Unterbleiben entfallen sind (§ 308 Absatz 3 
Satz 3 FamFG).

(6) Ist die übermittelte Entscheidung abgeändert oder aufgehoben worden oder haben neue Erkenntnisse 
ergeben, dass die erhebliche Gefahr für das Wohl des Betroffenen, für Dritte oder für die öffentliche 
Sicherheit nicht mehr bestehen, sind die abändernden oder aufhebenden Entscheidungen und die neuen 
Erkenntnisse an die Stellen und Personen mitzuteilen, die nach den Absätzen 1 bis 5 unterrichtet worden 
sind.

(7) Der Inhalt der Mitteilung, die Art und Weise der Übermittlung, der Empfänger sowie die Unterrichtung 
nach Absatz 5 oder die Gründe für deren Unterbleiben sind aktenkundig zu machen (§ 308 Absatz 4 
FamFG).

Anmerkung: Wegen der zuständigen Behörden siehe Anmerkungen zu Unterabschnitt II Nummer 4.


